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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 25.04.2006

Rechtssatz

Die Verfolgungshandlung gegen einen zur Vertretung nach außen Berufenen gilt als Verfolgungshandlung nur gegen

die anderen zur Vertretung nach außen Berufenen dieser juristischen Person. Die Verfolgungshandlung, die ?

rechtzeitig ? z.B. gegen einen zur Vertretung nach außen Berufenen einer bestimmten juristischen Person gerichtet

worden ist, gilt nämlich nicht auch als Verfolgungshandlung gegen andere zur Vertretung nach außen Berufene einer

anderen juristischen Person, bei der der ursprünglich Verfolgte ebenfalls eine Organfunktion innehat.

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
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